
 
 

 
 

 

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Gasversorgung Torgelow GmbH 

 
Der Jahresabschluss der Gasversorgung Torgelow GmbH für das Geschäftsjahr 2023 
weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.370.074,46 EUR aus, der an den Gesell-
schafter mit einem Teilbetrag von 200.000,00 EUR auszuschütten ist. Die Differenz 
zum Jahresüberschuss in Höhe von 1.170.074,46 EUR ist mit dem Gewinnvortrag ver-
rechnet, auf neue Rechnung vorzutragen. 
 

 Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir mit Datum vom        
15. Juli 2024 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt: 
 

 "Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 
 
 An die Gasversorgung Torgelow GmbH, Torgelow 
 
 Prüfungsurteile: 
 
 Wir haben den Jahresabschluss der Gasversorgung Torgelow GmbH, Torgelow,  

-  bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 
2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Gasversorgung Torgelow GmbH, Torgelow, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
2023 bis zum 31. Dezember 2023 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
-  entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den     

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 
vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 
Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2023 sowie ihrer Ertragslage für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 und  

 
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 

der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Ein-
klang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften 
und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Ein-
wendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lagebe-
richts geführt hat. 

 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile: 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-
stimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchge-
führt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 
handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir 



 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und 
zum Lagebericht zu dienen. 
 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebe-
richt: 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vor-
schriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresab-
schluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verant-
wortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 
Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 
Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen -
beabsichtigten oder unbeabsichtigten - falschen Darstellungen ist. 
 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür ver-
antwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusam-
menhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzuge-
ben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf Grundlage des Rechnungsle-
gungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lage-
berichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 
sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 
deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zu-
künftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter ver-
antwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 
anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, um ausreichen-
de geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfungen des Jahresabschlusses und 
des Lageberichts: 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-
abschluss als Ganzes frei von wesentlichen - beabsichtigten oder unbeabsichtigten -   
falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild  
von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit  
dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in 
Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und     
Lagebericht beinhaltet. 
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 
dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter der Beachtung der vom Institut 
der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 
aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultie-



 
 

 
 

ren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 
könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresab-
schlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adres-
saten beeinflussen.  
 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kri-
tische Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder unbe- 

absichtigter - falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen  
  und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen  
  Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere  
  Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht  
  aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße be-  
  trügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
  führende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten  
  können. 

 
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses rele- 
  vanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten  
  Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den  
  gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsur- 
  teil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben. 

 
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten  
  Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver- 
  tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen    
  Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unter- 
  nehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob        
  eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegeben-      
  heiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-    
  führung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss  
  kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-   
  stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lage-    
  bericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser  
  jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf  
  der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prü- 
  fungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu  
  führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab- 
  schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde  
  liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss  
  unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den  
  tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er- 
  tragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 
 - beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Geset-  
   zesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens. 

 
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten  
  zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeig- 
  neter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorien- 



 

  tierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen  
  Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten  
  Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts- 
  orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht  
  ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse       
  wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 
 

 Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplan-
ten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststel-
lungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während 
unserer Prüfung feststellen. 

 
  
 SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN 
 
 Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach 

§ 6b Abs. 3 EnWG 
 
 Prüfungsurteile: 
 
 Wir haben geprüft, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 

EnWG zur Führung getrennter Konten für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 
31. Dezember 2023 eingehalten hat. Darüber hinaus haben wir die Tätigkeitsab-
schlüsse für die Gasverteilung nach § 6b Abs. 3 Satz 1 EnWG - bestehend jeweils aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Ge-
schäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie die als Anlage beigefüg-
ten Angaben zu den Rechnungslegungsmethoden für die Aufstellung der Tätigkeitsab-
schlüsse - geprüft. 

          
         -  Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5    
            EnWG zur Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten. 

    
         -  Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse     
            entsprechen die beigefügten Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen    
            den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile: 
 
Wir haben unsere Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Führung getrennter Konten 
und der Tätigkeitsabschlüsse in Übereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beach-
tung des IDW Prüfungsstandards: Prüfung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz (IDW 
PS 610 n. F.) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der 
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG‟ weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 
sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen 
erfüllt. Wir wenden als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft die Anforderungen des IDW 
Qualitätssicherungsstandards: Anforderungen an die Qualitätssicherung in der Wirt-
schaftsprüferpraxis (IDW QS 1) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlang-
ten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 
EnWG zu dienen. 
 
 



 
 

 
 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung  
der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG: 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach  
§ 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur Führung getrennter Konten. Die gesetzlichen 
Vertreter sind auch verantwortlich für die Aufstellung der Tätigkeitsabschlüsse nach 
den deutschen Vorschriften des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG. 
 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, 
die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Führung getrennter Konten 
einzuhalten. 
 
Die Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Tätigkeitsabschlüsse entspricht 
der im Abschnitt „Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für 
den Jahresabschluss und den Lagebericht“ hinsichtlich des Jahresabschlusses be-
schriebenen Verantwortung mit der Ausnahme, dass der jeweilige Tätigkeitsabschluss 
kein unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Er-
tragslage der Tätigkeit zu vermitteln braucht. 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der 
Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungsle-
gungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG: 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen,  
 

      - ob die gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur    
   Führung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben und  
 
      - ob die Tätigkeitsabschlüsse in allen wesentlichen Belangen den deutschen Vorschrif- 
   ten des § 6b Abs. 3 Sätze 5 bis 7 EnWG entsprechen. 

 
Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestätigungsvermerk auf-
zunehmen, der unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten 
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. 
 
Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 5 EnWG zur 
Führung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu 
den Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 Sätze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und nachvollzieh-
bar erfolgt ist und er Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. 
 
Unsere Verantwortung für die Prüfung der Tätigkeitsabschlüsse entspricht der im Ab-
schnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ hinsichtlich des Jahresabschlusses beschriebenen Verantwor-
tung mit der Ausnahme, dass wir für den jeweiligen Tätigkeitsabschluss keine Beurtei-
lung der sachgerechten Gesamtdarstellung vornehmen können. 
 
 
 
 
 
 



 

 
Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 3 KPG M-V  
Aussage zu der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftli-
chen Verhältnisse 
 
Wir haben uns mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und den wirtschaftli-
chen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr 
vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023 befasst. Gemäß § 14 Abs. 2 KPG  
M-V haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen. 
 
Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass 
uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen 
der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Gesellschaft Anlass geben. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter: 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für Ordnungsmäßigkeit der Geschäfts-
führung und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben. 
 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers: 
 
Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstat-
tung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fra-
genkreise 1 bis 16, durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist 
es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 1 bis 16 zu würdigen, ob 
die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und die wirtschaftlichen Verhältnisse zu 
wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Ab-
schlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen 
Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.“ 
 
Chemnitz, den 15. Juli 2024 
 
 
 
ARB GmbH A. Richter 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Wirtschaftsprüfer 

 
 
 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Der Jahresabschluss 2023 der Gasversorgung Torgelow GmbH wurde durch den Ge-
sellschafter am 06. November 2024 festgestellt. 

 
Die Freigabeerklärung des Landesrechnungshofes zum Prüfungsbericht des Jahres-
abschlusses 2023 erfolgte im Februar 2025. 

 
Torgelow, 30.09.2025 

 
 

gez. Dennis Gutgesell 
Gasversorgung Torgelow GmbH 
 
 
 
 
 
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Gasversorgung Torgelow GmbH 
liegt zur Einsichtnahme in den Geschäftsräumen der Stadtwerke Torgelow GmbH,  
Albert-Einstein-Straße 79 in 17358 Torgelow in der Zeit vom 19.11.2025 – 27.11.2025 
aus. 

 
 

Torgelow, 30.09.2025 
 

gez. Dennis Gutgesell 
Gasversorgung Torgelow GmbH 

 
 
 
 

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Internet unter www.torgelow.de/Link Be-
kanntmachung am 14.11.2025. 

 

http://www.torgelow.de/Link

